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RS OGH 2002/2/26 1Ob144/01k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.2002

Norm

GmbHG §25 Abs1

GmbHG §33 Abs1

Rechtssatz

Die Geschäftsführung bleibt stets den Geschäftsführern vorbehalten, und es kommt dem Aufsichtsrat im

Regelfallihnen gegenüber auch kein Weisungsrecht zu. Bei der Übertragung der Sorgfaltsp7ichten der Geschäftsführer

auf die Mitglieder des Aufsichtsrats ist daher auf deren Aufgabenstellung Bedacht zu nehmen.

Entscheidungstexte

1 Ob 144/01k

Entscheidungstext OGH 26.02.2002 1 Ob 144/01k

Veröff: SZ 2002/26
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